
S

und Freiheit (S Sodann .'kommt der „Aufba der thomistischen
Gehorsamslehre“ der 111 NAeT Haupttellen:durchgeführt wird: allgemeine
Gehorsamslehrge, Lehre VOL der Üübernatürlichen Tugend es Gehorsams,
Lehre (Gelübde. des Gehorsams: TE NOIN Ungehorsam. In der ganzen

Abhandlung. ber geht der Verfasser den Weg VOo Allgemeinen ZU1
.Besonderen. arum reten auchdem Leser bDe1 Beginn zahlreiche Begriffs-
_bestimmungen entgegen; doch eT- möge sich gedulden,denn die Behandlung
der einzelnen konkreten Fragen entschädigt ihn reichlich für die ersten
Mühen

Besonders ZUuU erwähnen iSt, wegen SG61INET Aktuahtät, der Abschnitt
Uüber den „Gehorsam. Sgegen die Kirche“ (man enUr die Haltung
er „Action francaise).. Summarisch wird die Te „Gelübde des

„ Gehorsams“ und VoIln „UngehorsAalıl VOLetiragen;die pädagogischen
Erörterungen: ingegen.entbehren nicht einer gewlssen Ausführlichkeit. Die
Auffassungen über cden sogenannten .blinden (Gsehorsam “ verraten

- gEWISSE Unsicherheit Eis fehlt diecharfe Begriffsbestimmung, und der
Verfasser außert SOa lehhaft en Wunsch, INnan mö0ge Stelle des Aus-
druckes 1nNnder Gehorsam, eher jenen verwenden: blind sehender Gehorsam
( 124) Weıiter Seiz er den „blinden Gehorsam “ era (vgl 192, 199),
und erhebt über ıhn den „Ireien, e Persönlichkeit ehrenden, weil
tarker Persönlichkei geborenen Gehorsam“. Aber dadurch ist 1U einmal

ETr Wahrheit in dieser Tra nıcht ernstlich geholfen (vgldazuTE
Schrift: De DL obedient. ırlute et volo, {f.)Auch andere Frage
Ö „heroischen :Gehorsam“ S 64, HI1 wird 111 eEiINeTr Weise gelöst, cAe
nicht iIreı ist. VOIL Einseitigkeit, indem S16 Jlediglich unter dem Gesichtspunkt
„„des Antrıiebes, der Leitung, entsprechend der Kingebung des Heiligen
eistes“ 79); miıt Umgehung: der unter den Theologenichen Begriffe
vgl Marc-Gestermann, Instit. 18 {1, 154); hier erfaßt wurde.

Diesen Ausstellungen jießen siıch noch andere anreıhen. Hiedurch
Ssoll jedoch keineswegs_ dem erte des Buches Eintrag geschehen, das

OSR SCINEeET Art Glanzleistung darstellt; macht der thomistischen
Wissenschaft Ehre, und: 111 ihm wird jeder gesChulte Ser wertvolle An-
e€LUNGSgECHN und ‚eE1INEIN entsprechenden. Nutzen finden.

KRom (S 10nS0). BARaus G: SR

12) DasSachenrecht des Cod JUur can.. Von Dr 1KOLAUS Hıilling,
Professor- für Kirchenrecht Freiburg ]L. DBr 80 (VI} 395)

- Freiburs Br 1928; o0Sse aıbel M JO
Dem „Personenrecht“ und dem. .„„.Eherecht “ läßt der Verfasser - 6111

„Sachenrecht“ folgen. Er behandel 111 demselben dıe Sakramente mı
Ausschluß der Weihen und der und 5Sakramentahen, die heiligen
Orte ınd Zeıten, Gottesdienst, kirchliches ehramt, Kirchenämter, kırch-
e Anstalten, Kirchenvermögen. Zum besseren Verständniıs werden
geschichtliche Notizen, ZUIN Zwecke der praktischen Verwendharkeit
kirchenpolitische Lrörterungen eingefügt. Der Verfasser hat den Kodex
Tür sich, er ausführlich sich iüber Erbauung:NOn Kirchen, KCON-

"sekration; Benediktion {4= außert. Soll der Liturgiker diese: Frage
beisel:te - Jassen, der auch behandeln DIieneuesten Entscheidungen der
Interpretationskommission wurden.gewissenhaft -angemerkt. Auch sonst
steht das uch uft der der Zeıt (vgl die Darstellung AÜüDber
die neueste Gestaltung des en Privilegs der Salzburger Erzbischöfe).
Interessant. iıst uch die usammenstellung 278 über dieHUr«e. dıe

NEUCIEN Ereignisse ; modifizierte ‚ Besetzungsformhöherer henämter
j Deutschen' Reiche

GTaZ. . PrOr. Dr Harıng.


